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Präambel

Als Verpfl ichtung zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen 
hat das Prinzip der Nachhaltigkeit eine lange Tradition. In seiner moder-
nen Form – maßgeblich geprägt durch den Bericht der „Brundtland-Kom-
mission“ der UN (1987)1  - refl ektiert „Nachhaltigkeit“ gleichermaßen die 
Komplexität der materiellen und sozialen Lebensverhältnisse und ihre 
Verknüpfung in globalen Zusammenhängen und Abhängigkeiten und fi ndet 
– normativ –  ihren Ausdruck im Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ 
als Imperativ, „dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befrie-
digt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können“.2  Im globalen Zusammen-
hang beinhaltet dies nicht nur eine „Generationengerechtigkeit“, sondern 
auch das Ziel „globaler Gerechtigkeit“ in der Verteilung und Entwicklung 
von Ressourcen, Wohlstand und Lebensqualität, so dass heutige Gesell-
schaften nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben und eine Region 
der Welt nicht auf Kosten anderer Weltregionen.

Auf der Grundlage des „Brundtland-Berichts“ hat sich die weltweite Staa-
tengemeinschaft seitdem auf einer Folge internationaler Konferenzen 
unter der Ägide der UN verpfl ichtet, den Grundsatz der Nachhaltigkeit in 
allen Bereichen national und international aktiv zu fördern und politisches 
Handeln daran auszurichten. Die „Agenda 21“ („Rio-Konferenz“, 1992) 
markiert den Beginn intensiver öffentlicher Debatten des Konzepts der 
Nachhaltigkeit und vielfältiger Aktionsprogramme auf nationaler Ebene.3  
Der „Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung“ (Johannesburg-Konferenz) 
hat 2002 nach einer Bilanzierung nationaler Aktivitäten in der Fortschrei-
bung des Aktionsprogramms den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit 
und Bildung hervorgehoben und die UN veranlasst, den Zeitraum 2005 bis 
2014 als „Welt-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auszurufen.4
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I.

Hochschulen sind Einrichtungen der Gesellschaft und stehen als Kern des 
Wissenschaftssystems mit ihren drei Aufgabenfeldern Forschung, Lehre 
und Dienstleistung in der Verantwortung, zur zukunftsorientierten Entwick-
lung der Gesellschaft beizutragen. Eine zukunftsorientierte Entwicklung 
steht heute unter dem Leitbild der „Nachhaltigkeit“. In Deutschland fi ndet 
dies neben der verfassungsrechtlichen Bestimmung als „Staatsziel“ (Ar-
tikel 20a GG) auch bereits in Hochschulgesetzen der Länder Ausdruck.5  
Bei der Verwirklichung nachhaltiger Entwicklung im Sinne dieses Leitbilds 
kommt den Hochschulen - institutionell und individuell für alle in ihr arbei-
tenden Personen - eine herausragende Bedeutung zu, denn nachhaltige 
Entwicklung fordert gesellschaftliche Akzeptanz, die durch eine „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ unterstützt und befördert werden muss,6 um 
die erforderlichen Wandlungsprozesse in individuellen Orientierungen 
und Handlungsweisen in der gesamten Gesellschaft zu initiieren und zu 
verankern. 

Die Hochschulen als Bildungsstätten für die zukünftigen Entscheidungsträ-
ger und als Zentren von Forschung haben hierbei eine besondere Ver-
antwortung und spielen eine entscheidende Rolle: Sie legen Grundlagen, 
indem sie in Lehre und Studium Kenntnisse, Kompetenzen und Werte ver-
mitteln und in der Forschung Wissen und Innovationen erzeugen, die für 
die Gestaltung nachhaltiger Entwicklung nötig sind. Dies sollte verbunden 
werden mit Programmen und Initiativen staatlicher und nicht-staatlicher 
Akteure auf nationaler und internationaler Ebene.7  Bildung für nachhaltige 
Entwicklung muss problemgerecht international ausgerichtet und organi-
siert sein und deshalb Teil der Internationalität der Hochschulen bilden. 
Die Hochschulen verfügen mit ihrem Netz internationaler Beziehungen 
über eine weltweite Infrastruktur, die es für die Aufgaben nachhaltiger Ent-
wicklung zu nutzen gilt. In der internationalen Zusammenarbeit im Dienste 
der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ können sie sowohl in Lehre und 
Studium als auch in der Forschung mit entsprechender thematisch-inhalt-
licher Ausrichtung an etablierte Formen der internationalen Hochschulko-
operation anknüpfen8  und diese vor allem in Lehre und Studium weiter 
ausbauen9.
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II.

Mit dieser Erklärung knüpfen HRK und DUK sowohl an Forderungen der 
Europäischen Rektorenkonferenz aus dem Jahr 1994 an, mit denen sie 
die Hochschulen aufgerufen hat, sich am Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung zu orientieren,10 als auch an die Aufforderung der europäischen 
Bildungsminister an die Hochschulen anlässlich der Bologna-Nachfolge-
konferenz in Bergen im Mai 2005, das Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung als  Element bei der Schaffung des Europäischen Hochschulraumes 
zu berücksichtigen.11

HRK und DUK begrüßen die Initiativen und Programme, mit denen sich 
Hochschulen bereits – einzeln oder in verschiedenen Formen der Zu-
sammenarbeit – am Leitbild der Nachhaltigkeit orientieren, sowohl in der 
konzeptionellen Formulierung als auch in der praktischen Umsetzung in 
den Bereichen Lehre und Studium, Forschung, Dienstleistung und auch in 
ihren institutionell-administrativen Arbeitsweisen.12

Die Hochschulen sind aufgerufen, diese Ansätze weiter zu vertiefen, um 
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einem konstitutiven Element in 
allen Bereichen ihrer Tätigkeit zu entwickeln.13  

III.

In Forschung und Wissenstransfer sollten, wo immer angezeigt, fach-Wissenstransfer sollten, wo immer angezeigt, fach-Wissenstransfer
liche Spezialisierung mit fächerübergreifenden und interdisziplinären 
Perspektiven verbunden werden, um den komplexen Wechselwirkungen 
zwischen Mensch und Umwelt Rechnung zu tragen. Individuell und in 
gesellschaftlichen Handlungsfeldern sind die globalen Probleme des 
menschlichen Zusammenlebens nur sinnvoll zu erforschen, wenn sich 
Erkenntnisse und Expertise in Geistes-, Wirtschafts-, Sozial- und Ver-
haltenswissenschaften sowie Natur- und Technikwissenschaften stärker 
verbinden. 

In Lehre und Studium sowie der Weiterbildung sollten die Hochschulen 
bei ihren Studierenden Wissen und Kompetenzen fördern, die es ihnen 
ermöglichen, die Probleme nachhaltiger Entwicklung in den interdiszip-
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linären Zusammenhängen zu erkennen und zu beurteilen, um in ihren 
Disziplinen und berufl ichen Arbeitszusammenhängen informiert und ver-
antwortlich handeln zu können. Fach- und Spezialwissen muss sich dazu 
mit kommunikativen Kompetenzen für partizipative Entscheidungs- und 
Konfl iktlösungsprozesse verbinden. Der Verbindung von Forschung und 
Lehre und fachübergreifend-interdisziplinär angelegten Studienangeboten 
kommt dafür zentrale Bedeutung zu.

Institutionell sollten Hochschulen sich auch in ihren internen Arbeitswei-
sen und Verfahrensabläufen am Leitbild der Nachhaltigkeit orientieren. 
Effektives Ressourcenmanagement, energieeffi zienter Hochschulbau, 
umfassende Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs durch Hochschulan-
gehörige oder die Berücksichtigung von Prinzipien des fairen Handels bei 
Beschaffungsmaßnahmen sind Bereiche, in denen Hochschulen beispiel-
gebend handeln können. 

Die Hochschulleitungen sind hier gefordert, allen Mitgliedern ihrer Hoch-
schule das Prinzip der Nachhaltigkeit als Grundlage ihrer Tätigkeit mit den 
Bezügen zu ihren einzelnen Arbeitsfeldern zu vermitteln. 

IV.

Mit einer umfassenden Orientierung am Leitbild der Nachhaltigkeit und der 
Integration der genannten Grundsätze in Forschung, Lehre und Dienst-
leistung in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung können Hochschule 
ihre tragende und leitende Rolle unter Beweis stellen und ihre Stellung als 
Zukunftswerkstätten für die gesellschaftliche Entwicklung weiter stärken.

Die Hochschulrektorenkonferenz ist der freiwillige Zusammenschluss 
staatlicher und staatlich anerkannter Hochschulen in Deutschland.

Die Deutsche UNESCO-Kommission ist eine Mittlerorganisation der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Auf der Grundlage eines einstimmi-
gen Bundestagsbeschlusses und mit Förderung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung koordiniert sie die Umsetzung der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Deutschland.
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